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Donaukraftwerk Ottensheim-Wilhering

Das Oö. Abfallwirtschaftsgesetz 2009 
schreibt vor, dass bei jedem melde- und an-
zeigepflichtigen Abbruchvorhaben der Ver-
bleib der Baurestmassen vom Bauwerber 
nachzuweisen ist. Ziel des Gesetzgebers ist 
es, illegale Ablagerungen zu verhindern. 
Alle bei einem Abbruch anfallenden mine-
ralischen und nicht mineralischen Materia-
lien gelten als Abfälle und müssen ord-
nungsgemäß getrennt gesammelt und 
entsorgt werden bzw. dürfen nur bei Einhal-
tung gewisser Vorkehrungen als Recycling-
baustoffe wieder eingesetzt bzw. vor Ort 
wiederverwertet werden. Für Fragen stehen 
Ihnen die Mitarbeiter des BAV gerne zur Ver-
fügung Bezirksabfallverband Urfahr-Umge-
bung, Schmiedegasse 4, 4040 Linz, Tel. 
0732/73 73 59, Fax: 0732/73 73 59-20, E-Mail: 
sonja.punzenberger@bav-urfahr.

Kauf 2, Zahl 1. 
Radfahrer, die die Fähre während der Sper-
re regelmässig nutzen, erhalten 2 Zehner-
blocks zum Preis von 1 Zehnerblock. Die 
Gültigkeit der Blocks endet mit 31.12.2010. 
Die Blocks dürfen nicht für Gruppen ver-
wendet werden und gelten für Einzelper-
sonen, auch Kinder und Jugendliche.

Baurestmassen

Öffnungszeiten und gemeinsame Vorge-
hensweise der Politik
Die Kraftwerkszufahrt und Überfahrt wurde 
für viele überraschend im Winter mit einem 
Fahrverbot und einem Verbot des Querens 
des Kraftwerkes für Fußgänger und Radfahrer 
belegt. Die Austrian Hydropower (AHP) will 
sich damit vor Klagen schützen, wenn es bei 
winterlichen Verhältnissen zu Unfällen von 
NutzerInnen kommt.

Viele Menschen, vor allem Freizeitsportler, 
Naherholungssuchende, Alltags- und Berufs-
radfahrer und Fischer haben sich an die Ge-
meinden gewandt und um Hilfe gebeten. 

So gab es kürzlich unter der Moderation des 
Landes OÖ eine Besprechung mit den Kraft-
werkseigentümern. Die BürgermeisterInnen 
von Ottensheim, Wilhering, Luftenberg etc. 
baten um eine längere Öffnungszeit. Derzeit 
ist von Mai bis Ende Oktober geöffnet, daran 
soll kein Weg vorbeigehen. Die Öffnungszeit 
ist von 6.00 bis 22.00 Uhr. Wenn die Gemein-
den die Haftung und die Schneeräumung 
übernehmen, dann kann sich die Austrian 
Hydropower eine Lockerung der bestehenden 
Fahrverbotsregel in den Wintermonaten 
vorstellen. 

Die Frage stellt sich nur, wie viele Aufgaben 
muss eine Gemeinde noch übernehmen. Die 

Bürgermeister/in baten um Bedenkzeit. Nach 
dem Sommer wird seitens des Landes OÖ 
wieder zu einer weiteren Zusammenkunft 
eingeladen.

 Sperre der Kraftwerksbrücke
 Der Verbund Austrian Hydro Power AG teilt 
 mit, das die Brücke über das Kraftwerk  
 Ottensheim-Wilhering voraussichtlich in  
 der Zeit vom 19. Juli bis Ende Oktober 
 2010 für den gesamten Verkehr (PKW +  
 Radfahrer + Fußgänger) gesperrt ist.

Grund hierfür ist die Generalsanierung der 
defekten Fahrbahn- bzw. Deckenisolierung, 
durch die umfangreiche Wassereintritte in 
die darunterliegenden Büroräumlichkeiten 
erfolgen. Die Sanierung duldet keinen Auf-
schub, da die Konstruktion der Wärmedäm-
mung total durchnässt und größere Sekun-
därschäden entstehen würden. 

Eine Totalsperre ist erforderlich, da eine flüs-
sige Isolierung über die gesamte Breite auf-
gebracht wird, eine Verschiebung des Fertig-
stellungstermines ist witterungsbedingt 
möglich.

Ulrike Böker 
Bürgermeisterin

Angebot der  
Fähre Ottensheim
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